
Verordnung
Inanspruchnahme uni! Ablieferung ller

WlerrMUer cler öacleösen.

Die Kupferzylinder (Blasen) der Badeöfen für KoKIen - orlsr kokkvusrung werden für
Kriegszweck̂ in Anspruch genommen und find verordnungsgemäß abzuliefern.

Alle Besitzer oder Verwahrer der in Rede stehendenSefen, einschließlichder Erzeuger und
Händler, haben mittels amtlicherFormulare, welchevom4. ISnnsr 1917 sngsksngsn in der Kanzlei
der BezirksvorstehungdeszuständigenBezirkeswährendderAmtsstundenerhältlichfind, bis ISns »t«ns
15. s5nnse 1917 diĉ dlcSbczügltche^AnmeldungIn dieser Kanzlei gegen Erhalt einer Anmelde-

sond̂ n des Hauseigentümers sind, hat der Hauseigentümer, bczw. die Hausverwaltung und nicht
Das Anmeldeformulareist genauund gewissenhaftauszufüllenund zu unterfertigen.
Badcöftllbesitzer. welchediein demFormulareenthaltenerechtsverbindlicheErklärungabgeben, daß sie umdie

Beistellungdes Ersatzes(Zylinderaus verzinktemEisenblech) ansuchen, erhallenvondervoinHandelsministeriummit
der DurchführungdesAustauschesbetrautenUnternehmungeinenVordruckzugesendrt, der genauausgeftilllan die
Unternehmungehestensznrückznsendenist. DieUnternehmungwird sodanndenentsprechendenErsatzbeistrllenundbei
dessenMontierungdenKupferzylindcrcinziehen. Eine weitereVergütungwird nichtgeleistet.

DadeSfenbesitzer, die nichtum die Betstellung des Ersatzesansuchen, sondern im Meldeformulare
angeben, daß sie selbst für einenanfälligenErsatzVorsorgenwollen, haben die Kupferzylinderentweder
bk Uingrtens 25 . Î sdruar 1917 an die Metall-Zentrale A.-G. in Wien oder an eine der hiezu
bevollmächtigtenund als solchebesondersgekennzeichnetenEinkaufsstellenderselbenfreihändig zu ver¬
äußern oder bk ru «jtersm Vsgs an die k. k. UebernahmSkommiffionfür Metalle und Leaierunaen
Wien-Nordwestbahnhofabzuliefern.

Für den Fall der Ablieferung der Kupferzylindcr an die k. k. LebernahmSkommifsionwird die
Vsrsülung von 5 K kür «In Kilogramm «Iss reinen Kupksrgevlckts » geleistet.

Besitzer oder Verwahrer der in Rede stehenden Badeöfen , welche die Klrpferzvlmder bei
der k. k. UebernahmSkommiffion zur Abgabe bringen wollen, sind verpflichtet, bk ILngrtsnr
25 . ksdruar 1917 dieser Kommission(Wien -Nordwestbahnhof) ein Verzeichnis zu übergeben,
in welchem der Name des Besitzers oder Verwahrers , sein Wohnort , der bisherige Aufstelmnas-
ort und die Anzahl der Oefen enthalten sind.

Tiek. k. UebcrnahmskommissionwirddenMiefernngslagundAblieferungsortdemAnmelderMitteilen. Einezweite
gleichlautendeAusfertigungdesobengenanntenVerzeichnissesist unmittelbaran diek. k. Zentral-Nequisilionskommifsion
(Wien. I., .Kriegsministcriilin)cinzusenden. BesitzeroderVerwahrervonBadeöfen, welchedieKnpfcrzylinderandieMetall-
ZentraleA.-G. oberan derenhiezubevollmächtigteundals solchebesondersbczeichneleEinkanfsstelleufreihändigveräußert
haben, habe» denVerkaufunterBekanntgabedergleichenTalenbis längstens25. Februar 1917 derk. k. Zentral-
Requisitionskommission«Wien. I.. Kriegsministerium) schriftlichbekannlzugebcn.
St oft 2owtderhondrlu Vvrsch^f̂ n dicserD̂erordnungwtr̂ tnsofernedieHandlung»nichtuntereinestrengere

bom MaguiiM äerk. k. sieickOaupl- unä sittiaeimiM(Oien
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